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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 
Der Begriff „land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge“ deckt eine große Bandbreite 
verschiedener Fahrzeuge mit mindestens zwei Achsen ab, etwa Schmalspurzugmaschinen, 
überbreite Zugmaschinen, Zugmaschinen auf Gleisketten, landwirtschaftliche Anhänger 
sowie auswechselbare gezogene Geräte wie Walzen, Grubber, Drillmaschinen usw. 

Die Typgenehmigungsanforderungen für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind in der 
Richtlinie 2003/37/EG1 und ihren Durchführungsrichtlinien festgelegt, die mit Wirkung vom 
1. Januar 2016 aufgehoben und durch die Verordnung (EU) Nr. 167/20132 sowie deren vier 
delegierten und einen Durchführungsrechtsakt ersetzt wurden. 

Die Europäische Kommission möchte dieses neue Legislativpaket durch eine Änderung der 
Verordnung (EU) 2015/208 an den technischen Fortschritt anpassen, indem sie – im 
Anschluss an das im ersten Umsetzungszeitraum von Interessenträgern und Mitgliedstaaten 
erhaltene Feedback – bestimmte Anforderungen an den Stand der Technik aktualisiert und 
bestimmte redaktionelle Fehler korrigiert. Genauer gesagt umfasst dieser Rechtsakt die 
aktualisierten Verweise auf die unmittelbar anwendbaren UNECE-Regelungen, 
Anforderungen für verbesserte Lenksysteme zur Anpassung an die internationalen 
Vorschriften, strengere Anforderungen an die Sichtbarkeit als Maßnahme zur Verringerung 
von Straßenverkehrsunfällen, angemessene Frequenzbereiche für die Prüfung der 
elektromagnetischen Verträglichkeit, Sicherheitsanforderungen, die eine maximale 
Fahrzeugbreite von 3 m erlauben, wenn diese Abmessungen für die Anbringung breiter 
Reifen oder Werkzeuge, die für die ordnungsgemäße praktische Arbeit benötigt werden, 
erforderlich sind, und Berichtigungen und Verbesserungen der Anforderungen für die Prüfung 
und Verwendung mechanischer Verbindungseinrichtungen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 
Bei der Ausarbeitung dieses Rechtsakts hat die Kommission gemäß Artikel 7 der 
Geschäftsordnung des Ausschusses für land- und forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge 
(ENTR/1644/04), die vom Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien über 
landwirtschaftliche Zugmaschinen an den technischen Fortschritt (CATP-AT) vom 
14. Dezember 20043 angenommen wurde, geeignete Konsultationen auf 
Sachverständigenebene durchgeführt, zu denen die einschlägigen Akteure aus der Industrie, 
die Sozialpartner und Sachverständige der Mitgliedstaaten gehören. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der CATP-AT gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2003/37/EG eingerichtet 
wurde. 

Dieser Rechtsakt war vom 5. Dezember 2017 bis zum 2. Januar 2018 über das Portal „Bessere 
Rechtsetzung“ Gegenstand einer öffentlichen Konsultation; es sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 

                                                 
1 Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 

Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhänger und die von ihnen 
gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische 
Einheiten dieser Fahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG (ABl. L 171 vom 9.7.2003, 
S. 1). 

2 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über 
die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 
vom 2.3.2013, S. 1). 

3 https://circabc.europa.eu/sd/a/18f12b3e-2608-47a7-8b96-073fee056b25/19_en.pdf. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

(a) Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage des vorliegenden delegierten Rechtsaktes bildet die Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen. 

(b) Wahl des Instruments 
Eine Verordnung stellt das geeignete Rechtsinstrument zur Änderung der Verordnung (EU) 
2015/208 dar. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 15.2.2018 

zur Änderung und Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für 
die Genehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen4, insbesondere auf Artikel 17 Absatz 5 und Artikel 49 
Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die verbindlichen UNECE-Regelungen gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/208 der Kommission5 werden häufig aktualisiert. In diesem 
Zusammenhang sollte die Liste um eine Erläuterung ergänzt werden, in der klargestellt 
wird, dass die Hersteller spätere Ergänzungen der einschlägigen Änderungsserien 
dieser UNECE-Regelungen verwenden dürfen, auch wenn diese nicht im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht werden. 

(2) In Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 müssen bestimmte 
redaktionelle Fehler in der Liste der UNECE-Regelungen berichtigt werden. 

(3) Für eine reibungslose Umsetzung durch die nationalen Behörden sind redaktionelle 
Verbesserungen in Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 und genaue 
Verweise auf die Fahrzeugklassen, für die dieser Anhang gilt, erforderlich. 

(4) Die in Anhang V der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 festgelegten 
Anforderungen für Lenkanlagen müssen im Einklang mit der Norm ISO 10998: 2008 
und den Anforderungen der UNECE-Regelung Nr. 79, die in der Liste in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 aufgeführt ist, an den technischen Fortschritt 
angepasst werden. 

(5) Moderne land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind elektromagnetischen Signalen 
von einer Frequenz bis zu 2000 MHz ausgesetzt. Daher sollten die entsprechenden 
Frequenzbereiche für die Prüfung in den Anhang XV der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/208 aufgenommen und der Anhang an die UNECE-Regelung Nr. 10 

                                                 
4 ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1. 
5 Delegierte Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission vom 8. Dezember 2014 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für die Genehmigung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 42 vom 17.2.2015, S. 1).  
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angepasst werden, die solche Prüfanforderungen enthält und als Alternative zu den in 
Anhang XV festgelegten Anforderungen gilt. 

(6) Moderne Landwirtschaftstechniken erfordern den Einsatz von größeren Reifen, durch 
die die Bodenverdichtung vermieden wird, sowie den Einsatz größerer Werkzeuge. 
Daher müssen die in Anhang XXI der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 
festgelegten Anforderungen für Abmessungen und Anhängelasten in Bezug auf die 
Fahrzeugbreite an die in einigen Mitgliedstaaten bereits zulässigen Abmessungen und 
Anhängelasten angepasst werden. 

(7) Infolge der Anpassung der Anforderungen für die Abmessungen müssen einige der 
Anforderungen in den Anhängen der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208, nämlich 
Anhang VII (Sichtfeld und Scheibenwischer), Anhang XII (Beleuchtungseinrichtung), 
Anhang XIV (Fahrzeugaußenseite und Zubehörteile), Anhang XXVI (hinterer 
Unterfahrschutz), Anhang XXVII (seitliche Schutzvorrichtungen) und Anhang 
XXVIII (Ladepritschen), angepasst werden, da die Bestimmungen in diesen Anhängen 
unmittelbar von der zulässigen Fahrzeugbreite abhängen. 

(8) Es wird davon ausgegangen, dass Unfälle mit Todesfolge erheblich reduziert werden 
können, indem die Sichtbarkeit land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge verbessert 
wird, und zwar durch Änderung der Anforderungen für angemessene verbesserte 
Beleuchtungseinrichtungen gemäß Anhang XII der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/208. 

(9) Damit die in Anhang XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 festgelegten 
Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können, muss eine bestimmte 
mathematische Formel für diese Prüfungen aktualisiert werden. 

(10) Um die Sicherheit im Straßenverkehr im Hinblick auf Anhänger und auswechselbare 
gezogene Geräte, für die die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 gilt, zu gewährleisten, 
sollten die Anforderungen für mechanische Verbindungseinrichtungen in 
Anhang XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 angepasst werden, um 
die Verwendung von mechanischen Dreipunkt-Verbindungseinrichtungen zu 
ermöglichen, und es sollten verbesserte Spezifikationen für mechanische 
Verbindungseinrichtungen an Anhängefahrzeugen eingeführt werden, mit denen 
andere Fahrzeuge gezogen werden. 

(11) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/208 sollte daher entsprechend geändert und 
berichtigt werden. 

(12) In Anbetracht der Tatsache, dass die vorliegende Verordnung eine Reihe von 
Berichtigungen an der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 enthält, sollte sie 
unverzüglich in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Änderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 

Die Anhänge I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII und XXXIV der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 werden entsprechend Anhang I der vorliegenden 
Verordnung geändert. 
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Artikel 2 
Berichtigungen der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 

Die Anhänge I, IV, XII und XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 werden 
entsprechend Anhang II der vorliegenden Verordnung berichtigt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15.2.2018 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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